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Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung der Römisch-katholischen 
Kirchgemeinde Winterthur vom 25. November 2025 

 
Die Wahlberechtigten haben an der Kirchgemeindeversammlung der Römisch-katholischen 
Kirchgemeinde Winterthur vom 25. November 2025 für die restliche Amtsdauer 2022 – 2026 
in die Kirchenpflege gewählt: 

- Werner Schurter, Mattenbachstrasse 28, 8400 Winterthur 

Weiter haben die Stimmberechtigten folgende Anträge gutgeheissen:  
  
1. Der Gesamtkredit für die Entschädigung von Kirchenpflege und Rechnungsprüfungs-

kommission für das Jahr 2026 von Fr. 148'900 wird genehmigt.  
2. Das Budget 2026 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 99'100 wird genehmigt. 
3. Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Winterthur für das Jahr 2026 wird auf 17 Prozent des 

einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.  
 
Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der 
Rekurskommission der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich,  
c/o Silvia Eggenschwiler Suppan, Kull Ruzek Eggenschwiler Rechtsanwälte, Florastrasse 1, 
8008 Zürich, 

 

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert fünf Tagen 
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (Art. 47 lit. d und Art. 48 KO sowie § 49 Abs. 
1 i.V.m. § 21a und § 53 i.V.m. § 22 Abs. 1 VRG)  

- und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (Art. 47 lit. b und 
Art. 48 KO sowie § 50 i.V.m. § 20 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 2 und § 53 i.V.m. § 22 
Abs. 1 VRG).  

 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 
Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 
Römisch-katholische Kirchenpflege Winterthur 
Winterthur, 28. November 2025 
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